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n E u E s  B u n d E s d a t E n s c h u t Z G E s E t Z 

Umgang mit personenbezogenen Daten 

Spätestens ab 25. Mai 2018 sind 
auch Golfbetriebe dem neuen Bun-
desdatenschutzgesetz verpflich-
tet: Datenschutz-Konsequenzen 
für Club-Kommunikation, Golf-
platz-Marketing und IT-Strukturen 
nach neuen strengen EU-Maßstäben.

Datenschutz hat zwei Seiten: 
Durch die private Verbraucher-

brille wird der eigene Datenschutz 
meist besonders streng bemessen. 
Doch handelt man aus Unterneh-
mens- oder Vereinssicht, erscheinen 
die neuen Rechts- und Dokumentati-
onsmaßstäbe eher hinderlich und un-
nötig, da jeder Golf-Dienstleister den 
Umgang mit seinen Mitglieder- und 
Kundendaten als ausreichend sorg-
sam empfindet.

Nachdem das Bundesdatenschutzge-
setz nun doch ziemlich in die Jahre 
gekommen ist (aus dem Jahr 1970; 
letzte Aktualisierung 2009 – trotz ra-
santer digitaler Entwicklungen), er-
wartet uns zum 25.05.2018 eine neue 
EU-Datengrundschutzverordnung 
(EU-DSGVO) und ein komplett über-
arbeitetes Bundesdatenschutzgesetz. 
Unternehmen und Vereine kommen 
nicht umhin, sich diesem neuen Recht 
mit seinen vielfach komplexen Daten-
schutzanforderungen zu stellen und 
zu handeln.

Ziel ist es, den EU-Bürgern ihr Recht 
auf Datenschutz in der digitalen Welt 
transparenter und einfach durch-
setzbar zu gestalten. Wer glaubt, die 
neuen Vorgaben mit ihren Aufsichts- 
und Meldepflichten gelten nur für die 
Social-Media-Giganten, Suchmaschi-
nen und Online-Shops wie Facebook, 
Google, Amazon & Co., der irrt. Auch 
jedes kleine, mittelständige Unterneh-
men ist in der Pflicht, wenn es in der 
EU ansässig ist oder Kunden aus der 
EU mit Waren und Dienstleistungen 
versorgt oder das Verhalten von Perso-
nen in der EU analysiert, zum Beispiel 
über eine Website oder App. Somit 
sind auch alle Golfbetriebe betroffen. 

Als Rechtsexperte hilft Karsten Klug, 
Anwalt für Datenschutz und IT-Recht 
(elblaw Rechtsanwälte), zertifizier-
ter Datenschutzbeauftragter und u.a. 
Fachberater für den Bundesverband 
Golfanlagen (BVGA). Axel Heck, Ge-
schäftsführer PC CADDIE://online 
und selbst Fachmann für Datenschutz 
und IT-Fragen führte mit ihm ein Ge-
spräch zu den neuen Datenschutz-Er-
fordernissen und deren Auswirkungen 
für die zukünftige Club-Kommunika-
tion im Golf-Marketing und IT-Be-
reich. 

? Herr Klug, eines der größten Privi-
legien, das sich für EU-Bürger aus 

der EU-DSGVO ergibt, ist das Recht, 
jederzeit Informationen über seine 
gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu erhalten. Auf welche Daten 
bezieht sich dieses Recht? In welcher 
Frist, mit welchem Umfang muss ein 
Golfclub oder eine Golfanlage diesen 
Anspruch erfüllen?

! Das Auskunftsrecht des „Betroffe-
nen“ richtet sich nach Artikel 15 

EU-DSGVO bzw. § 34 BDSG (neu). 
Diese umfassen letztlich die voll-
ständige Offenlegung über alle über 
sie gespeicherten personenbezoge-
nen Daten (wie z.B. Mitgliederdaten, 
Umsatzdaten (Beiträge, Shop, Gas-
tronomie …), ggf. sportliche Daten 
(Turniere, Trainerstunden, Kurse …) 
– Vertragsunterlagen – kurzum In-
formationen über sämtliche von dem 
„Betroffenen“ gespeicherten perso-
nenbezogene Daten. Darüber hinaus 
ist dem Betroffenen mitzuteilen, für 
welchen Zweck bzw. für welche Zwe-
cke die Speicherung/Verarbeitung 
erfolgt. Ferner, wem gegenüber die 
Daten offengelegt worden sind und 
noch offen gelegt werden. Falls mög-
lich, soll auch die Dauer der Speiche-
rung mitgeteilt werden. Schließlich ist 
noch darauf hinzuweisen, dass es Be-
richtigungs- und Löschungsrechte gibt 
sowie das Recht zum Widerspruch und 
das Beschwerderecht gegenüber einer 
Aufsichtsbehörde. Sollten die Daten 

nicht direkt bei der Person persönlich 
erhoben worden sein, so ist mitzutei-
len, woher die Daten stammen.

Achtung: Neu ist auch das Recht auf 
Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU-DS-
GVO). Der Betroffene hat das Recht, 
seine personenbezogenen Daten von 
dem einen Verantwortlichen entwe-
der in maschinenlesbarer Form (in 
gängigen Formaten) heraus zu ver-
langen oder sogar auf einen anderen 
Verantwortlichen übertragen zu erhal-
ten (z.B. von dem einen Golf-Club zu 
einem anderen Golf-Club).

? Das Veröffentlichen personenbe-
zogener Daten im Mitgliederver-

zeichnis, analog und digital, ist seit 
Jahr(zehnt)en gelebte Praxis in vie-
len Golfclubs. Auch Personenbilder 
auf der Webseite oder in Magazinen, 
von Kindern und Erwachsenen wer-
den meist ohne Rückfrage dargestellt. 
Welche rechtlichen Konsequenzen 
können sich zukünftig bei einem Wi-
derspruch einer Person ergeben? Wie 
müssen die Golfbetriebe und -vereine 
vorsorgen?

! Plant der Golfclub die Veröffent-
lichung von personenbezogenen 

Daten wie z.B. Vornamen, Nachname, 

Axel Heck, Dipl. Kfm. (FH)
Geschäftsführer PC CADDIE://online

Studierte Controlling & IT und ist seit mehr 
als zehn Jahren bei PC CADDIE für die
Entwicklung der Online-Module zuständig.
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Geburtsdatum, E-Mailadresse, Handi-
cap, Bild etc. so ist vorher zu prüfen, 
ob eine Rechtsgrundlage dieses ge-
stattet. Die Vereinssatzung selbst oder 
entsprechende Nutzungsregelungen 
sind hierfür nicht ausreichend. Im 
Zweifelsfall sollte von dem Mitglied 
vorher die Einwilligung eingeholt 
werden. Diese kann das Mitglied je-
doch (nur für die Zukunft) jederzeit 
widerrufen, so dass in einem solchen 
Falle z.B. bei neu gedruckten Mitglie-
derverzeichnissen, die Daten dieses 
Mitgliedes nicht mehr veröffentlicht 
werden dürfen. Ähnlich verhält es sich 
mit Bildern. Sind auf den Fotos ein-
deutig und im Vordergrund konkrete 
Mitglieder zu sehen, so ist vor einer 
Veröffentlichung im „Club-Magazin“ 
oder im Internet die Einwilligung der 
betreffenden Personen einzuholen. 
Lediglich bei solchen Bildern, die eine 
größere Veranstaltung zeigen und 
somit mehrere Personen abbilden, 
ohne dass konkrete Personen identifi-
zierbar bzw. fokussiert sind, gilt, dass 
diese auch ohne Einwilligung veröf-
fentlicht werden dürfen.

Die Betreffenden haben im Falle der 
fehlenden Einwilligung bzw. sofern 
keine Rechtsgrundlage diese Veröf-
fentlichung erlaubt, das Recht, dieses 
personenbezogenen Daten löschen zu 
lassen und letztlich auch das Recht, 
dass die Veröffentlichung unterbleibt. 
Daneben bestehen Ansprüche auf 
Schadensersatz. Schließlich besteht 
noch die Möglichkeit, dass sie sich bei 
den Landesdatenschutzbehörden be-
schweren. Diese könnten dann gegen 
den Golf-Club ein Bußgeld verhän-
gen. Diese sollen gem. Artikel 83 Abs. 
1 EU-DSGVO in jedem Einzelfall wirk-
sam, verhältnismäßig und abschre-
ckend sein.

? Das „Recht auf Vergessen“ – in 
der Presse vielfach diskutiert – 

wird nun ebenfalls mit der EU-DS-
GVO eingeführt. Was bedeutet dies 
konkret für die Golfanlage? Wann 
müssen welche Daten zu welchen 
Terminen/Fristen gelöscht werden? 
Welche Daten dürfen ggf. zu statis-
tischen Zwecken (Vergleichszahlen, 
Umsätze, Kundenströme etc.) weiter-
hin und in wie weit anonymisiert be-
halten werden?

! Das Recht auf „Vergessenwerden“ 
ist in Artikel 17 der EU-DSGVO ge-

regelt. Danach kann die betroffene 
Person (z.B. ein Mitglied oder auch ein 
ehemaliges Mitglied) verlangen, dass 
sie betreffende personenbezogene 
Daten unverzüglich gelöscht werden, 
wenn 

 � der Zweck, zu dem sie gespeichert 
wurden, erreicht ist und damit diese 
Daten nicht mehr notwendig sind.

 � die betroffene Person die Einwilli-
gung widerruft und es keine andere 
Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung gibt.

 � die betroffene Person gem. Artikel 
21 Abs. 1 EU-DSGVO Widerspruch 
einlegt und keine vorrangigen be-
rechtigten Gründe für die Verarbei-
tung vorliegen.

 � die personenbezogenen Daten un-
rechtmäßig verarbeitet wurden.

 � die Löschung der personenbezo-
genen Daten zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung erforder-
lich ist.

Nach Artikel 17 Abs. 2 EU-DSGVO ist 
der Verantwortliche (der Golf-Club) im 
Falle der Öffentlichmachung unter Be-
rücksichtigung der verfügbaren Tech-
nologien verpflichtet, angemessene 
Maßnahmen zu treffen, um andere 
(z.B. Google) zu informieren, dass eine 
betroffene Person die Löschung aller 
Links zu diesen personenbezogenen 
Daten oder von Kopien und Repli-
kationen dieser personenbezogenen 
Daten verlangt.

Grundsätzlich gilt, dass die Daten 
dann zu löschen sind, wenn der be-
absichtigte Zweck, zu welchem die 
Daten gespeichert worden sind, er-
reicht ist oder aber weggefallen ist.

Ob am Club-Counter … … im Pro-Shop …

… oder bspw. auch im Übungsbetrieb auf der Driving Range: Überall spielen personenbezo-
gene Daten auf Golfanlagen eine Rolle. Doch werden sie auch überall rechtssicher verwaltet 
und können im Bedarfsfall offengelegt werden? Gibt es überall einen Datenschutzverant-
wortlichen? Wie sieht es bei einem Einspruch der Datenspeicherung aus? Fragen, die Karsten 
Klug in diesem Beitrag oder auf den Regionalkreistreffen des BVGA gerne beantwortet.
 (Alle Fotos: K. Klug, M. Wienand)
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Grundsätzlich sind etwaige Buchhal-
tungsunterlagen zehn Jahre aufzube-
wahren, z.B. Arbeitsgerichtsvorgänge 
sechs Jahre, auch behördliche Anwei-
sungen sechs Jahre, Darlehensun-
terlagen ebenfalls sechs Jahre nach 
Vertragsende, Verfahrensbeschrei-
bungen und Verzeichnisse zehn Jahre, 
Geschäftsbriefe sechs Jahre (wenn 
nicht Buchhaltungs-relevant), Lohn-
belege als Buchungsbelege für zehn 
Jahre, Lohnlisten für Zwischen-, End- 
und Sonderzahlungen sechs Jahre, 
Urlaubslisten sechs Jahre, Überstun-
denlisten, sofern es sich um Lohnbe-
lege handelt, zehn Jahre etc. Daraus 
wird deutlich, dass nicht pauschal ge-
sagt werden kann, dass z.B. alle Daten 
eines Clubmitgliedes zehn Jahre nach 
dessen Ausscheiden zwingend zu lö-
schen sind. Dieses ist durchaus für 
jede Unterlage und jedes personenbe-
zogene Datum gesondert zu betrach-
ten und zu prüfen.

Soweit es um statistische Erhebungen 
geht, so sind zumindest die Daten zu 
löschen oder zumindest zu anonymi-
sieren, die einen Rückschluss auf die 
Person zulassen. So sind beispiels-
weise die Geburtsdaten, Handicap 
ohne die Zuordnung zu einer be-
stimmten Person (Vorname und Nach-
name) weiterhin in den Datenbanken 
speicherbar, um für statistische Erhe-
bungen genutzt zu werden.

? Ein zentrales Thema der EU- 
DSGVO ist die Transparenz für 

den Verbraucher. Er soll jederzeit 
erkennen können, wohin er seine 
Daten zu welchem Zweck an wen 
vergibt. Da raus ergeben sich neue 
Pflichtangaben und eine aktive Zu-
stimmung zur Datenübermittlung. 
Das gilt für Aufnahmeanträge, 
Newsletter-Anmeldungen, Werbe-
aktionen etc., aber auch für die Da-
tenentnahme aus Signaturen oder 
Impressum. Ist das nur reine Bü-
rokratie oder welche rechtlichen 
Konsequenzen hat ein Golfbetrieb 
zu tragen, wenn ein entsprechender 
Nachweis/Text nicht in seinen Da-
tenformularen enthalten ist?

! Sowohl bei der EU-DSGVO als auch 
bei dem BDSG handelt es sich um ein 

sogenanntes Verbotsgesetz mit Erlaub-

nisvorbehalt. D.h., dass zunächst alles 
Datensammeln und -speichern verbo-
ten ist, es sei denn, es gibt entweder 
eine gesetzliche Norm oder eine Ein-
willigung des Betroffenen, die dieses 
ausdrücklich erlauben. Die EU-DSGVO 
stellt noch stärker als das bisherige 
BDSG darauf ab, dass im Rahmen der 
Transparenz auch z.B. dem Betroffe-
nen mitgeteilt wird, welche Daten, für 
welche Zwecke, aufgrund welcher Er-
laubnisnorm gespeichert werden und 
an wen bzw. an welche Kategorien von 
Empfängern diese Daten übermittelt 
wurden oder noch übermittelt werden. 
Liegen entweder die gesetzlichen Vo-
raussetzungen für die Datennutzung/
Datenverarbeitung (Artikel 6 EU-DS-
GVO) nicht vor oder ist die Einwilli-
gung nicht vorhanden oder unwirksam, 
dann erfolgte die Datenverarbeitung 
(z.B. Speicherung) zu Unrecht. Der 
Betroffene hat nach Artikel 15 EU- 
DSGVO ein Auskunftsrecht, nach Ar-
tikel 16 ein Berichtigungsrecht, nach 
Artikel 17 EU-DSGVO, Artikel 18 
EU-DSGVO das Recht auf Einschrän-
kung der Verarbeitung (keine Verar-
beitung außer der Speicherung der 
Daten), Artikel 19 EU-DSGVO Mittei-
lungspflicht an den Betroffenen, dass 
die Daten geändert oder gelöscht wor-
den sind, Artikel 21 EU-DSGVO das 
Widerspruchsrecht des Betroffenen.

Bei Verstößen insbesondere gegen die 
Rechte der Betroffenen drohen gem. 
Artikel 83 Absatz 5 EU-DSGVO Geld-
bußen von bis zu 20 Mio. Euro oder 
bis zu 4 % des weltweit erzielten Jah-
resumsatzes des vorangegangenen 
Geschäftsjahres.

? Die Haftung eines Datenschutz-
beauftragten wurde komplett neu 

gestaltet. Aus einem meist „ehren-
amtlichen Helfer rund um das Thema 
Datenschutz“ (sofern mehr als zehn 
Personen mit der Verarbeitung der 
Daten betraut sind) ist nun ein Amt 
mit konkreten Rechten und Pflichten 
geworden – sogar bis hin zur Mithaf-
tung, wenn die zukünftigen Aufsichts- 
und Meldepflichten nicht eingehalten 
werden. Lassen sich unter diesen Um-
ständen noch Freiwillige für so ein 
Amt finden? Falls ja, welche konkre-
ten Aufgaben/Pflichten haben sie zu 
tragen?

! Unter dem Regime des Bundesda-
tenschutzgesetzes wirkte der Da-

tenschutzbeauftragte lediglich auf 
die Einhaltung der Bestimmungen 
hin. Nunmehr hat der Datenschutz-
beauftragte echte Kontrollpflich-
ten. Bei Verstößen oder Fehlern 
des Datenschutzbeauftragten kann 
dieser aufgrund schuldhaften Unter-
lassens nunmehr sowohl zivilrecht-
lich in Anspruch genommen werden 
(Schadensersatz) aber zudem auch 
strafrechtlich mithaften. Insofern ver-
stärkt sich hier die Haftung des Da-
tenschutzbeauftragten ungemein, so 
dass es im Unternehmen vermutlich 
weniger Mitarbeiter geben wird, die 
bereit sind, diese Verantwortung zu 
übernehmen. Klar ist, dass die Tätig-
keit eines Datenschutzbeauftragten 
nun nicht mehr als bloßer Nebenjob 
„funktioniert“, sondern doch eher als 
Haupttätigkeit zu betrachten ist – na-
türlich je nach Größe des Betriebes. 
Zudem dürften sogenannte interne 
Datenschutzbeauftragte nunmehr dar-
auf drängen, dass eine entsprechende 
D&O-Versicherung auch für sie abge-
schlossen wird, falls es mal zu einer 
Haftung kommen sollte. Aufgrund 
der verschärften Haftungsregelun-
gen für den Datenschutzbeauftrag-
ten einerseits sowie den erhöhten 
Haftungsbeträgen andererseits, sind 
Golfanlagenbetreiber gut beraten, 
wenn Sie vor dem 25.05.2018 einen 

Karsten Klug
Rechtsanwalt für Arbeitsrecht,  
Datenschutz und IT-Recht
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Datenschutzexperten zu Rate ziehen, 
um die im Unternehmen bestehende 
Situation einmal analysieren zu las-
sen. Eine weitere Übergangsfrist ist 
nicht vorgesehen. Ab dem 25.05.2018 
gilt die EU-DSGVO unmittelbar und 
zwingend und auch das neue BDSG 
tritt dann in Kraft.

? Seit vielen Jahren thematisieren 
wir auf unserer GolfKnowHow@

Night Jahres-Roadshow das Thema 
„Datensicherung“. Mit der EU- 
DSGVO verantwortet das weiterhin 
allein die Geschäftsführung. Es geht 
auch nicht mehr „nur“ um den Da-
ten-Zugriffsschutz, sondern darum, 
dass das Vorhalten der Daten, die 
Datensicherung, geschützt erfolgt. 
Insofern erfasst der Datenschutz 
auch gleichzeitig die „Datensi-
cherheit“ und damit den Schutz 
sämtlicher Daten. Neben dem 
Imageverlust – mit welchen rechtli-
chen Konsequenzen muss eine Golf-
anlage jetzt rechnen, im Falle eines 
Datenverlustes durch Virenbefall, 
Festplattendefekt, Brandschaden 
oder Diebstahl?

! Durch den Einsatz von technischen 
und organisatorischen Maßnahmen 

(sog. TOMs) soll der Verantwortliche 
(die verantwortliche Stelle) die Daten 
schützen. Hierbei gibt die EU-DSGVO 
in Artikel 32 folgendes Themenkreise 
vor:

 � die Vertraulichkeit, Integrität, Ver-
fügbarkeit und Belastbarkeit der 
Systeme und Dienste,

 � die Pseudonymisierung und Ver-
schlüsselung von personenbezoge-
nen Daten soweit möglich,

 � eine rasche Wiederherstellung der 
Daten und Zugänge nach einem 
physischen oder technischen Zwi-
schenfall

 � sowie ein Verfahren zur regelmäßi-
gen Überprüfung, Bewertung und 
Evaluierung der Wirksamkeit der 
technischen und organisatorischen 
Maßnahmen.

In Artikel 25 EU-DSGVO ist gere-
gelt, dass der Datenschutz durch 
Technikgestaltung und durch daten-
schutzfreundliche Voreinstellungen 
gewährleistet werden soll. Hierbei 

wird auch von „data protection by 
default“ sowie „data protection by de-
sign“ gesprochen. Damit ist folgendes 
gemeint:

1. Bei Data protection by default 
(datenschutzfreundliche Einstel-
lungen) sollen IT-Systeme daten-
schutzfreundlich voreingestellt 
sein, so dass nur die personenbe-
zogenen Daten verarbeitet wer-
den, die für den verfolgten Zweck 
(zwingend) erforderlich sind. 
Hintergrund dieser Regelung ist, 
dass viele Nutzer nicht über aus-
reichende IT-Kenntnisse verfügen 
und somit keine Einstellungen zum 
Schutz ihrer personenbezogenen 
Daten vornehmen können. Dar-
über hinaus müssen dem Nutzer 
Funktionalitäten zur Verfügung 
gestellt werden, mit denen er seine 
Privatsphäre schützen kann (z.B. 
durch Verschlüsselung).

2. Bei Data protection by design 
(Datenschutz durch Technik) sol-
len Datenschutz und Datensi-
cherheit bereits in der Planung 
und Entwicklung von IT-Syste-
men berücksichtigt werden. Es 
soll vorgebeugt werden, dass die 
Vorgaben nach dem Datenschutz 
und Datensicherheit erst nach 
dem Bereitstellen von IT-Syste-
men durch teure und zeitaufwän-
dige Zusatzprogrammierungen 
umgesetzt werden. Bereits bei der 
Herstellung sollten Möglichkeiten 
wie Deaktivierung von Funktio-
nalitäten, Anonymisierung oder 
Pseudonymisierung aber auch an 
Authentisierung und Authentifi-
zierung oder Verschlüsselungen 
berücksichtigt werden.

Im BDSG waren Verstöße gegen   
§ 9 (technisch und organisatorische 
Maßnahmen) nicht sanktioniert. Das 
wird sich mit der EU-DSGVO ändern. 
Sofern der Verantwortliche  unzurei-
chende oder ungeeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen 
umsetzt, Folgenabschätzung oder 
ausreichende Tests/Dokumentatio-
nen fehlen, droht ein Bußgeld in 
Höhe von max. zehn Mio. Euro oder 
bis max. 2% des weltweit erzielten 
Jahresumsatzes.

? Das klingt alles nach viel Exper-
tenwissen. Was passiert mit Golf-

anlagen, die nicht bis zum 25.05.2018 
die entsprechenden Vorbereitungen 
treffen oder treffen können? Welche 
Konsequenzen und Strafen erwarten 
die gesetzlichen Vertreter wie Vor-
stände, Geschäftsführer oder Inha-
ber?

! Nach Artikel 82 EU-DSGVO haftet 
der Verantwortliche – aber auch der 

Auftragsdatenverarbeiter – dem Be-
troffenen auf Schadensersatz. Gehaf-
tet wird für den Schaden, der dadurch 
entstanden ist, dass personenbezo-
gene Daten nicht der EU-DSGVO 
entsprechend verarbeitet worden 
sind. Die Haftung des Auftragsda-
tenverarbeiters ist begrenzt. Dieser 
haftet gem. Artikel 82 Absatz 2 Satz 
2 EU-DSGVO nur dann, wenn er sei-
nen speziellen nach der EU- DSGVO 
auferlegten Verpflichtungen als Auf-
tragsdatenverarbeiter nicht nach-
gekommen ist oder rechtmäßigen 
Anweisungen des Verantwortlichen 
nicht nachgekommen ist. Haften z.B. 
mehrere Verantwortliche oder ein 
Verantwortlicher und ein Auftrags-
datenverarbeiter nebeneinander, so 
ist eine gesamtschuldnerische Haf-
tung geregelt. Der Betroffene kann 
sich dann grundsätzlich aussuchen, 
ob er beide oder nur einen verklagt. 
Derjenige, der den Schaden vollstän-
dig beglichen hat, hätte sodann im 
Innenverhältnis gegen den anderen 
Verantwortlichen oder den Auftrags-
datenverarbeiter einen anteiligen 
Ausgleichsanspruch.

Nach Artikel 4 Abs. 7 EU-DSGVO 
ist „Verantwortlicher“ die natürliche 
oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, die 
allein oder gemeinsam mit anderen 
über die Zwecke und Mittel der Ver-
arbeitung von personenbezogenen 
Daten entscheidet; sind die Zwe-
cke und Mittel dieser Verarbeitung 
durch das Unions recht oder das 
Recht der Mitgliedsstaaten vorgege-
ben, so können der Verantwortliche 
beziehungsweise die bestimmten 
Kriterien seiner Benennung nach 
dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten vorgesehen werden; 
demnach würde im Falle des Versto-
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ßes eines Unternehmens gegen die 
Vorschriften der EU-DSGVO sowie 
des neuen BEDSG das Unternehmen 
haften und nicht zwingend die Ge-
schäftsführung selbst oder der Da-
tenschutzbeauftragte. Allerdings hat 
hier das neue BDSG, welches eben-
falls im Mai 2018 in Kraft treten wird, 
eine Erweiterung vorgenommen. 
Dort heißt es in § 83 Abs. 1 BDSG 
(neu):

„Hat ein Verantwortlicher einer be-
troffenen Person durch eine Verar-
beitung personenbezogener Daten, 
die nach diesem Gesetz oder nach 
anderen auf ihre Verarbeitung an-
wendbaren Vorschriften rechtswidrig 
war, einen Schaden zugefügt, ist er 
oder sein Rechtsträger der betroffe-
nen Person zum Schadensersatz ver-
pflichtet. Die Ersatzpflicht entfällt, 
soweit bei einer nichtautomatisierten 
Verarbeitung der Schaden nicht auf 
ein Verschulden des Verantwortli-
chen zurückzuführen ist.“

Dadurch, dass das Gesetz explizit 
den Verantwortlichen neben dem 
Rechtsträger nennt, wird allgemein 
daraus geschlossen, dass hier tatsäch-
lich auch eine individuelle Haftung 

neben der juristischen Person z.B. 
des Geschäftsführers oder des Daten-
schutzbeauftragten möglich ist.

? Zusammengefasst bedeuten mehr 
Rechte für die „Verbraucher“ 

(natürliche Personen) jetzt sehr viel 
Denkarbeit und Arbeitsaufwand für 
jeden einzelnen Golfbetrieb. Was 
sind Ihre konkreten Tipps für die 
nächsten 250 Tage? Wie können 
die Golfbetriebe das alles bis zum 
25.05.2018 meistern?

! Zunächst sollte sich jede Golfanlage 
fragen, ob sie es – ggf. wie bisher – 

mit den bestehenden Ressourcen wei-
ter selbst darstellen kann und möchte, 
insbesondere vor dem Hintergrund 
der deutlich verschärften Haftung. 

Grundsätzlich sollte man an das 
Thema nach dem bewährten Muster 
herangehen:

Kontrollierung/Überprüfung des Ist-
zustands: Wo überall werden per-
sonenbezogene Daten verarbeitet? 
Diese Bereiche im Unternehmen/auf 
der Anlage sind jeweils gesondert zu 
untersuchen und es sollte dokumen-
tiert werden, wie bisher dort mit den 
personenbezogenen Daten umgegan-
gen wird. 

Im nächsten Schritt sollte ein Daten-
schutzexperte prüfen, ob die bisherige 
Verfahrensweise den Anforderungen 
der EU-DSGVO bzw. des BDSG (neu) 
entspricht und auch eine sogenannte 
Risikobewertung vornehmen. Sodann 
sollte man zusammen erarbeiten, wel-

che Maßnahmen ggf. schnell und so-
fort und welche auch erst sukzessive 
umgesetzt werden sollen. Wichtig ist, 
dass alles – auch alle Überlegungen 
in Bezug auf den Datenschutz – nun 
dokumentiert werden sollten, um we-
nigstens im Falle einer Kontrolle den 
Landesdatenschutzbehörden etwas 
vorlegen zu können und ggf. sich auch 
rechtfertigen zu können, warum ggf. 
das eine oder andere noch nicht um-
gesetzt worden ist.

Sodann sind diese Punkte natürlich 
immer wieder regelmäßig zu kontrol-
lieren.

Herr Klug, ich bedanke mich sehr 
für Ihre freundlichen Antworten, Ihre 
Denkansätze und Aufgaben zum Han-
deln.

Axel Heck

Anm. d. Red.: Auf den im Oktober 
beginnenden BVGA-Regional-
kreistreffen wird Herr Klug neben 
konkreteren Hinweisen mit Check-
listen den Einstieg in die neue 
EU-DSGVO vereinfachen!

Alle Termine und Veranstaltungs-
orte finden Sie über den QR-Code 
auf dieser Seite oder mit einer On-
line-Anmeldemöglichkeit unter 
www.bvga.de/index.php?id=20

Alle Termine für das Golf-Management und 
die -Platzpflege unter gmgk-online.de

Wir stellen ein: 
Head-Greenkeeper · Greenkeeper · Platzarbeiter




